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Zwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch

Fur eiıne verbesserte Sıcht des ökumenischen und des interrelig1ösen Dialogs

7 u den Anlıegen un: den Aussagen der Erklärung der Glaubenskongregation
„Dominus lesus“ 1st schon viel Wıchtiges un Kritisches ZEeESART worden!. In den
tolgenden Überlegungen soll der tiefere Hıntergrund der durch dieses römıische
Dokument aufgeworfenen Probleme aufgezeigt und eine Weiterführung versucht
werden.

Eın Versäiäumnıis des Konzils

In der Diskussion das Wesen der Tradıtion 11 kırchlichen Lebensvollzug auf
dem /weıten Vatikanischen Konzil WI1eS Kardınal Albert Gregory Meyer
Chicago ın eiıner ede AIl 30 September darauf hın, da{fß dıe Tradıition 1n der
Kırche nıcht affirmativ, sondern auch keritisch betrachtet werden mu{ß; tür diese
unerläßliche Traditionskritik stehe als Ma{fßSstab dıe Heilige Schrift 7 Verfügung,
auf die daher dıe TIradıition immer wıeder zurückzubeziehen un AIl der S1C 1116585 -

s  - sel. Joseph Ratzınger, damals Konzilstheologe, bejaht 1ın seinem Kommentar
Z Artikel der Dogmatıischen Konstitution ber dıe yöttliche Offenbarung des
/ weıten Vatikanums dieses Anliegen un bedauert, da{ß das Konzıil ıhm nıcht ent-

sprochen hat

„Nıcht alles, W as in der Kıirche exıstiert, mu{ß deshalb auch schon legıtiıme TIradıtion se1n, bzw.
nıcht jede Tradıtıon, die sıch 1n der Kırche bildet, 1St wirklıch Vollzug un! Gegenwärtighaltung des
Christusgeheimnisses, sondern neben der legıtiımen o1bt uch dıie entstellende TIradıtion.Paul Weß  Zwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Für eine verbesserte Sicht des ökumenischen und des interreligiösen Dialogs  Zu den Anliegen und den Aussagen der Erklärung der Glaubenskongregation  „Dominus Iesus“ ist schon viel Wichtiges und Kritisches gesagt worden‘!. In den  folgenden Überlegungen soll der tiefere Hintergrund der durch dieses römische  Dokument aufgeworfenen Probleme aufgezeigt und eine Weiterführung versucht  werden.  Ein Versäumnis des Konzils  In der Diskussion um das Wesen der Tradition im kirchlichen Lebensvollzug auf  dem Zweiten Vatikanischen Konzil wies Kardinal Albert Gregory Meyer von  Chicago in einer Rede am 30. September 1964 darauf hin, daß die Tradition in der  Kirche nicht nur affirmativ, sondern auch kritisch betrachtet werden muß; für diese  unerläßliche Traditionskritik stehe als Maßstab die Heilige Schrift zur Verfügung,  auf die daher die Tradition immer wieder zurückzubeziehen und an der sie zu mes-  sen sei. Joseph Ratzinger, damals Konzilstheologe, bejaht in seinem Kommentar  zum Artikel 8 der Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung des  Zweiten Vatikanums dieses Anliegen und bedauert, daß das Konzil ihm nicht ent-  sprochen hat:  „Nicht alles, was in der Kirche existiert, muß deshalb auch schon legitime Tradition sein, bzw.  nicht jede Tradition, die sich in der Kirche bildet, ist wirklich Vollzug und Gegenwärtighaltung des  Christusgeheimnisses, sondern neben der legitimen gibt es auch die entstellende Tradition. ... Man  wird ... es bedauern müssen, daß auf die Anregung des amerikanischen Kardinals nicht positiv ein-  gegangen wurde. Schon Trient hatte sich nicht dazu durchringen können, die Traditionskritik ...  positiv auszusagen. ... Das Vaticanum II hat in diesem Punkt bedauerlicherweise keinen Fortschritt  gebracht, sondern das traditionskritische Moment so gut wie völlig übergangen. Es hat sich damit  einer wichtigen Chance des ökumenischen Gesprächs begeben; in der Tat wäre die Herausarbeitung  einer positiven Möglichkeit und Notwendigkeit innerkirchlicher Traditionskritik ökumenisch  fruchtbarer gewesen als der durchaus fiktiv zu nennende Streit um die quantitative Vollständigkeit  der Schrift.“ ?  Im Kommentar zum Artikel 9 geht Ratzinger im Zusammenhang mit der Frage  nach dem Verhältnis von Schrift und Tradition auf die Kritik protestantischer  Theologen ein, denen es bei dem Prinzip „Sola scriptura“ weniger um die materia-  29  411Man
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gebracht, sondern das tradıtionskritische Moment gul W1€E völlıg übergangen. Es hat sıch damıt
einer wichtigen Chance des ökumenischen Gesprächs begeben; 1n der Tat ware dıe Herausarbeıitung
eıner posıtıven Möglichkeıit und Notwendigkeıt innerkirchlicher Tradıitionskritik ökumenisch
truchtbarer SCWCESCH als der durchaus tiıktıv nennende Streıit die quantitatıve Vollständigkeıit
der chriütt.“

Im Kommentar Zu Artıkel oyeht Ratzınger 1m Zusammenhang MI1t der rage
ach dem Verhältnis VO Schrift und TIradıtıon auf die Kritik protestantischer
Theologen e1n, denen bei dem Prinzıp „Sola scrıptura” wenıger dıe mater1a-
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DPaul We/s

le Herkunft der einzelnen Glaubensaussagen oing als das Problem der richter-
iıchen Funktion der Schrift gegenüber der Kırche:

„Diesen Kritiken wırd NanPaul Weß  le Herkunft der einzelnen Glaubensaussagen ging als um das Problem der richter-  lichen Funktion der Schrift gegenüber der Kirche:  „Diesen Kritiken wird man ... zugestehen müssen, daß die ausdrückliche Nennung der Möglichkeit  entstellender Tradition und die Herausstellung der Schrift als eines auch traditionskritischen Elements  im Inneren der Kirche praktisch fehlen und daß damit eine nach dem Ausweis der Kirchengeschichte  höchst wichtige Seite des Traditionsproblems, vielleicht der eigentliche Ansatzpunkt der Frage nach  der ecclesia semper reformanda, übergangen worden ist. Gerade ein Konzil, das sich bewußt als  Reformkonzil verstand und damit implizit Möglichkeit und Wirklichkeit entstellender Tradition ein-  räumte, hätte hier ein wesentliches Stück theologischer Grundlegung seiner selbst und seines eigenen  Wollens reflex vollziehen können. Daß das versäumt worden ist, wird man nur als eine bedauerliche  Lücke bezeichnen können.“?  Bevor wir den Auswirkungen dieser „Lücke“ des Konzils auf die römische Sicht  des ökumenischen und interreligiösen Dialogs nachgehen, müssen wir uns mit der  Reaktion Ratzingers auf das von ihm so deutlich gesehene Versäumnis ausein-  andersetzen. Sie besteht letztlich darın, daß er das kirchliche Lehramt bzw. dessen  Erklärungen nicht als Teil der stets weitergehenden, aber immer kritisch hinter-  fragbaren Tradition sieht, sondern dieser gegenüberstellt und anstatt einer  Absolutsetzung der Schrift im Sinn altprotestantischer Orthodoxie eine solche —  katholische - des Lehramts vornimmt. Dessen Anspruch hält er für wirklich  berechtigt, nicht aber jenen der Schriftexegese unter der Führung des Heiligen  Geistes, in der nach der neueren evangelischen Theologie die Norm des Glaubens  zu finden ist:  „Es gibt keinen Rekurs an die Historie gegen das Kerygma, und (so müssen wir hinzufügen) das  Kerygma gibt es nicht anders denn als kirchliches Kerygma. Die historische Forschung hat die refor-  matorische Idee von der Eindeutigkeit der Schrift selbst aufgehoben, bzw. diese Eindeutigkeit kann  immer nur relativen Charakter haben, nämlich innerhalb des Raumes des Kerygmas. ... Im übrigen  gibt es eine Lösung ohne Wagnis und Vertrauen nicht. Wenn Cullmann mahnt, auf die Exegeten bzw.  ihre Führung durch den Heiligen Geist zu vertrauen, so ist zu sagen, daß das Erschrecken vor den  unheimlichen Möglichkeiten des Lehramtes auch nur durch ein Vertrauen auf den seine Kirche füh-  renden Geist, durch dieses aber wirklich gebannt werden kann.“ *  Ohne eine nähere Begründung, warum das Erschrecken vor dem „unheimlichen“  Anspruch des kirchlichen Lehramts - ım Unterschied zu den Vorbehalten gegen-  über der Schriftexegese — durch das „Vertrauen auf den seine Kirche führenden  Geist  wirklich gebannt werden kann“, wird damit den Entscheidungen des  Lehramts eine absolute Geltung zugesprochen, als ob dieses über die Schwie-  rigkeiten der Schriftauslegung und über die Gefahr, selbst an entstellender  Tradition beteiligt zu sein, erhaben wäre. Diese Problematik wird auch nicht besei-  tigt durch die Aussage im Artikel 10 der Konstitution, daß das kirchliche Lehramt  nicht über dem Wort Gottes steht, sondern ihm dient, „indem es nur lehrt, was  überliefert ist“ (DH 4214). Man kann nämlich durchaus der Überzeugung sein,  einer Sache oder einer Person zu dienen, indem man zu ihrem —- unter Umständen  4A12zugestehen MuUussen, dafß die auscdrückliche Nennung der Möglichkeit
entstellender Tradıtion und die Herausstellung der Schrift als eines uch traditionskritischen Elements
In Inneren der Kırche praktisch tehlen Un dafß damıt einNne nach dem UsSWEeISs der Kirchengeschichte
höchst wichtige Seıite des Tradiıtionsproblems, vielleicht der eigentliche Ansatzpunkt der Frage ach
der eccles1ia CIr reformanda, übergangen worden IST. (jerade e1ın Konzıil,; das sıch bewuft als
Retormkonzil verstand und damıt iımplizit Möglichkeit un Wıirklichkeit entstellender Tradıtion e1InN-
raumte, hätte 1er eın wesentliches Stück theologischer Grundlegung seıner selbst und seINESs eigenen
Wollens reflex vollziehen können. Dafiß das versaumt worden ISt, wırd Manl ALT.: als eiINeE bedauerliche
Lücke bezeichnen können.“

Bevor WIr den Auswirkungen dieser ‚.Lücke“ des Konzıils auf die römische Sıcht
des ökumenischen nd interrelig1ösen Dialogs nachgehen, mussen WIr unNns MI1t d(31’
Reaktion Ratzıngers auf das VON ıhm S deutlich gesehene Versiumnıis aUsSEeIN-
andersetzen. Sıe besteht letztlich darın, da{fß (S1; das kırchliche Lehramt b7zw. dessen
Erklärungen nıcht als Teıl der STETS weıtergehenden, aber immer keritisch hınter-
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berechtigt, nıcht aber jenen der Schriftexegese un der Führung des Heiligen
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Z ınden 1St
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Kerygma g1bt nıcht anders denn als kırchliches Kerygma. Die historische Forschung hat die refOor-
matorische Idee der Eindeutigkeit der Schritt selbst aufgehoben, 7 w. diese Eindeutigkeıit Kann
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gibt eine LOsung hne Wagn1s un: Vertrauen nıcht. Wenn Cullmann mahnt, aut die Exegeten b7zw.
ihre Führung durch den Heıligen (jelist ZUuU vertrauen, 1St 7} Sa CHI, da{iß das Erschrecken VOT den
unheimlichen Möglichkeiten des Lehramtes auch durch eın Vertrauen auf den seine Kırche tüh-
renden Gelilst, durch dieses ber wiırkliıch gebannt werden ann.  CC

hne eıne nähere Begründung, das Erschrecken VOT dem „unheimlichen“
Anspruch des kırchlichen Lehramts 1m Unterschied den Vorbehaltens
ber der Schriftexegese durch das „Vertrauen auf den seiıne Kirche führenden
Gelst wiırklıch gebannt werden kann“, wiırd damıt den Entscheidungen des
Lehramts eıne absolute Geltung zugesprochen, als obhb dieses ber die Schwie-
rigkeiten der Schriftauslegung und ber die Gefahr, selbst entstellender
TIradıtion beteiligt sEe1N, erhaben ware. Diese Problematik wırd auch nıcht bese1-
tıgt durch die Aussage 1m Artıkel 10 der Konstıtution, dafß das kırchliche Lehramt
nıcht ber dem Wort (zottes steht, sondern ıhm dıent, „indem 65 1L1UT lehrt,; W as

überliefert 1St (DH 4214). Man annn nämlıch durchaus der Überzeugung se1n,
eıner Sache oder einer Person dienen, iındem INa  = ıhrem Umständen
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Z ayıschen Relativismus UN Absolutheitsanspruch

eben ur vermeıntlichen Besten über S1C verfügt. Nach Ratzınger „ist hıer der
Begrifft Wort (zottes nıcht ausdrücklich auf die Schrift begrenzt, S0 Jafß 1 dıe
Tradıtion In1ıt umfassen kann.  C Und auch ST betont ausdrücklich, Aa die dienen-
de Funktion des Lehramts gegenüber den Quellen ‚nıcht 11 Sınne einer Schutzhaft
(wOozu manchmal das TIun des Lehramts 1n der Geschichte doch tendiert haben
dürfte)“ ausgeübt werden sollte 6 Dahinter steht aber noch die tiefere rage, ob
eine In der Sıcht des Glaubens VO  ' (zott stammende Botschaft 1ın jener Form, 1n
der S1C VO Menschen empfangen, 1in lebendiger Überlieferung weitergegeben
SOWI1e 1n heilıgen Schritten und kırchlicher Lehre testgehalten wurde und wird, e1nN-
tach mMI1t dem Wort (zottes selbst gleichgesetzt werden kann

Z weierlei Mafß für die Schrift und die Aussagen des Lehramts

Im Konzıil wurden also dem Lehramt und damıt seiınen Weısungen eine Eindeu-
tigkeit un Autorität zuerkannt, die jener einer wörtlich (,ott inspiırıerten
Schriftft entsprechen würden. Die Vorstellung einer Verbalinspiration der Bibel
wurde jedoch 1 / weıten Vatiıkanum nach schwierigen Auseinandersetzungen auf-
gyegeben. | m „EISICNH Schema“ (Entwurf) der Konstitution über dıe Offenbarung
des Konzils AT noch eine absolute Irrtumslosigkeıt der Schrift vertireten und diese
durch eine Parallelsetzung der Inspiration m1T der Fleischwerdung des yöttlichen
OÖOrtes begründet worden. Aloıs Grillmeier kritisiert dAies 117 seinem Konzils-
kommentar als eine Art „„monophysitischer’ Inerranzlehre“, 1n der „dıe ‚Mensch-
ichkeıt‘ des (‚otteswortes 1 der SchriftZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  eben nur vermeintlichen — Besten über sie verfügt. Nach Ratzinger „ist hier der  Begriff Wort Gottes nicht ausdrücklich auf die Schrift begrenzt, so daß er die  Tradition mit umfassen kann.“5 Und auch er betont ausdrücklich, daß die dienen-  de Funktion des Lehramts gegenüber den Quellen „nicht im Sinne einer Schutzhaft  (wozu manchmal das Tun des Lehramts in der Geschichte doch tendiert haben  dürfte)“ ausgeübt werden sollte °. Dahinter steht aber noch die tiefere Frage, ob  eine — in der Sicht des Glaubens - von Gott stammende Botschaft in jener Form, in  der sie von Menschen empfangen, in lebendiger Überlieferung weitergegeben  sowie in heiligen Schriften und kirchlicher Lehre festgehalten wurde und wird, ein-  fach mit dem Wort Gottes selbst gleichgesetzt werden kann.  Zweierlei Maß für die Schrift und die Aussagen des Lehramts  Im Konzil wurden also dem Lehramt und damit seinen Weisungen eine Eindeu-  tigkeit und Autorität zuerkannt, die jener einer wörtlich von Gott inspirierten  Schrift entsprechen würden. Die Vorstellung einer Verbalinspiration der Bibel  wurde jedoch im Zweiten Vatikanum nach schwierigen Auseinandersetzungen auf-  gegeben. Im „ersten Schema“ (Entwurf) der Konstitution über die Offenbarung  des Konzils war noch eine absolute Irrtumslosigkeit der Schrift vertreten und diese  durch eine Parallelsetzung der Inspiration mit der Fleischwerdung des göttlichen  Wortes begründet worden. Alois Grillmeier kritisiert dies in seinem Konzils-  kommentar als eine Art „‚monophysitischer’ Inerranzlehre“, in der „die ‚Mensch-  lichkeit’ des Gotteswortes in der Schrift ... nicht tief genug angesetzt“ ist und so  „vom Göttlichen absorbiert zu werden“ droht”. In einem Exkurs zum Artikel 11  des endgültigen Textes der Konstitution greift Grillmeier diesen Gedanken noch-  mals auf:  „Das Konzil geht von der tiefer erkannten Eigenart der Heiligen Schrift aus, die wohl ein untrenn-  bares Ineinander von göttlicher und menschlicher Tätigkeit darstellt und dabei doch der göttlichen  und menschlichen Wirksamkeit je eigenen Spielraum läßt. Die Entwicklung des Textes hat uns gezeigt,  daß der ‚Monophysitismus’ im Verständnis von Inspiration und Inerranz aufzugeben ist, wie er in der  These von der Verbalinspiration, aber auch in der Fassung der Inerranz in der Form von 1962 (und  der Bibelenzykliken) vertreten ist.“ ®  Das Konzil hat dann auch in vorsichtiger — indirekter — Weise anerkannt, daß ın  der Schrift Irrtümer enthalten sein können, indem es von den Büchern der Schrift  bekennt, „daß sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um  unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte“ (DH 4216).  Demnach kann es — wie Grillmeier es formuliert — in jenen „Teilen der Schrift, die  gegenüber diesen unmittelbaren Heilswahrheiten nur Hilfsfunktion ausüben, ... ein  Zurückbleiben hinter der Wahrheit geben.“ °  413niıcht tief BCHUB angesetzt” 1st und SO

„VOIM Göttliıchen absorbiert FE werden“ droht In einem Exkurs FAr Artikel
des endgültigen Textes der Konstitution oreift Grillmeier diesen Gedanken noch-
mals auf

„Das Konzıl geht VO der tieter erkannten Kıgenart der Heılıgen Schriuft AaUS, die ohl eın untifrenn-

bares Ineinander \A91 vöttlicher und menschlicher Tätigkeit darstellt und dabe doch der yöttlichen
un: menschlichen Wirksamkeıt Je eıgenen Spielraum aßt Dıie Entwicklung des lextes hat 115 geze1igt,
da{fß der ‚Monophysıtısmus’ 1mM Verständnıiıs VO Inspıration nd Inerranz aufzugeben iSst; Ww1€e 1ın der
These VO der Verbalinspiration, aber auch 1n der Fassung der Inerranz 1n der Form VO 1962 (und
der Bibelenzykliken) vertreien IS

Das Konzıil hat dann auch ın vorsichtiger indirekter Weıse anerkannt, da{fß 1n
der Schrift Irrtumer enthalten se1n können, iındem CS VO den Büchern der Schrift
bekennt, „dafß S1e sıcher, gELFCU un ohne Irrtum dıe Wahrheıt lehren, die CSOÖTf%
UMNSeEtFeEes Heiles wiıllen 1n heıliıgen Schriften aufgezeichnet haben wollte“ (DA
Demnach annn CS W1€e Grillmeier tormuliert 1ın jenen „ Teilen der Schrift, diıe
gegenüber diesen unmiıttelbaren Heilswahrheıiten 11UT Hılfstunktion ausüben, CIH

Zurückbleiben hınter der Wahrheıt geben:*
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Paul Weß

Es geht aber bei der Kritik der Behauptung eıner Verbalinspiration und
Irrtumslosigkeit der Schriuft nıcht TAT: die Ablehnung eınes eventuell darın ent-
haltenen Monophysıtismus, also eıner realen Identifizierung oder Vermischung des
Göttlichen und des Menschlichen, sondern och grundlegender darum, da{ß der
begrenzte Mensch prinzıpiell nıcht ın der Hage 1St, eıne vOöttliıche un: daher 1n sıch
absolut wahre Offenbarung 1n yöttlıch absoluter Weise empfangen. Im etzten
Satz des Artıkels der Offenbarungskonstitution wırd eıne entsprechende
Relativierung der Überlieferung und der Schrift angedeutet, ohne aber daraus
Folgerungen zıehen, W1€ Ratzınger emerkt:

„Alle Erkenntnis 1n der Zeıt der Kırche bleibt Erkennen 1m Spiegel un! StückwerkPaul Weß  Es geht aber bei der Kritik an der Behauptung einer Verbalinspiration und  Irrtumslosigkeit der Schrift nicht nur um die Ablehnung eines eventuell darın ent-  haltenen Monophysitismus, also einer realen Identifizierung oder Vermischung des  Göttlichen und des Menschlichen, sondern noch grundlegender darum, daß der  begrenzte Mensch prinzipiell nicht in der Lage ist, eine göttliche und daher in sich  absolut wahre Offenbarung in göttlich absoluter Weise zu empfangen. Im letzten  Satz des Artikels 7 der Offenbarungskonstitution wird sogar eine entsprechende  Relativierung der Überlieferung und der Schrift angedeutet, ohne aber daraus  Folgerungen zu ziehen, wie Ratzinger bemerkt:  „Alle Erkenntnis in der Zeit der Kirche bleibt Erkennen im Spiegel und so Stückwerk ... Dies ist  die einzige Stelle in unserem Kapitel, in dem man ganz leise auch ein traditionskritisches Element  anklingen hören kann, denn wo nur spiegelbildlich geschaut und gelesen wird, da ist auch mit  Verzerrungen und Verschiebungen zu rechnen; jedenfalls wird hier ein Stück theologia negativa ver-  nehmbar ..., ohne daß diese Linie weiter ausgezogen würde.“ !°  Nicht erst die moderne Hermeneutik, sondern bereits Thomas von Aquin hat  klar erkannt: „Was empfangen wird, wird auf die Weise des Empfangenden emp-  fangen.“ !! Ein begrenztes und geschichtlichen Bedingungen unterworfenes geisti-  ges Wesen kann daher auch eine von Gott kommende Botschaft nur auf eine  begrenzte und damit für Fehler anfällige Weise verstehen. Dabei ist keineswegs nur  an die Gefahr einer Verdunkelung der in Gott grundgelegten Wahrheit durch die  Sünde zu denken. Es geht auch nicht bloß um eine eventuelle nachträgliche  „Entstellung“ der Offenbarung bzw. ihrer Weitergabe durch menschliches  Versagen oder menschliche Schuld, sondern schon das Aufnehmen der Botschaft  hat seine Grenzen und kann auf Grund unrichtiger Verstehensvoraussetzungen  oder durch Kommunikationsfehler mangelhaft sein. Die dabei möglichen, die Sicht  „verstellenden“ Mißverständnisse wiederholen und vermehren sich, wenn diese  Botschaft von Menschen weitergegeben und von anderen auf ihre Art aufgenom-  men wird, etwa beim Übergang in eine andere Kultur.  Auch Ratzinger weiß um die hermeneutische Grundsituation, daß „die  Erklärung als Prozeß des Verstehens vom Verstandenen selbst nicht reinlich trenn-  bar ist“ ! zieht aber daraus — wie oben aufgezeigt — keine Konsequenzen für das  Wirken des Lehramts, sondern nur in bezug auf die Schrift, indem er die reforma-  torische Vorstellung von deren Eindeutigkeit für aufgehoben erklärt und dieser nur  einen relatıven Charakter zuspricht. Jene Sicherheit, welche die Exegeten nicht bie-  ten können, soll jedoch das Lehramt garantieren. Sein Kommentar steht ganz im  Einklang mit der Lehre des Zweiten Vatikanums.  Daraus ergibt sich die beinahe paradoxe Situation, daß das Konzil eine  Bibelkritik zugelassen, aber eine Kritik an der sonstigen Tradition und insbesonde-  re am Lehramt als Interpreten von Schrift und Tradition nicht einmal ernsthaft in  Erwägung gezogen ‚hat. Auch Ratzinger bedauert zwar das KEehlen der  414Dies 1St
dıe eINZISE Stelle In uns: Kapıtel, in dem [an Ballz leise auch eın tradıtionskritisches Element
anklingen hören kann, enn Il spiegelbildlıch geschaut un: gelesen wiırd, da 1St uch mıt
Verzerrungen und Verschiebungen rechnen: jedenftalls wırd 1er eın Stück theologıa negatıva VOC1I-

nehmbar 2283 hne da{ß diese Linıe weıter AUSSCZOSCH würde.“ 10

Nıcht erst die moderne Hermeneutik, sondern bereıits Thomas VO Aquın hat
klar erkannt: „ Was empfangen wırd, wırd auf die Weise des Empfangenden CIND-
tangen.‘ ‚l Eın begrenztes und geschichtlichen Bedingungen unterwortenes ze1st1-
SCS Wesen ann daher auch eıne VO Gott kommende Botschaft KT auf eıne
begrenzte und damıt für Fehler anfallıge Weise verstehen. Dabe] 1sSt keineswegs LL1UTE

die Gefahr eıner Verdunkelung der 1n (sott grundgelegten Wahrheit durch die
Sunde denken. Es geht auch nıcht blo{fß eıne eventuelle nachträgliche
„Entstellung“ der Offenbarung b7zw. ihrer Weıtergabe durch menschliches
Versagen oder menschliche Schuld, sondern schon das Aufnehmen der Botschaft
hat se1ıne Grenzen und Haa auf Grund unrichtiger Verstehensvoraussetzungen
oder durch Kommunikationsfehler mangelhaft se1n. Die dabel möglichen, die Sıcht
„verstellenden“ Mifsverständnisse wıiederholen un!: vermehren sıch, WE diese
Botschaft VO Menschen weıtergegeben und VO anderen auf ıhre Art aufgenom-
INeN wiırd, etwa2a beim Übergang 1n i1ne andere Kultur.

uch Ratzınger weılß die hermeneutische Grundsıtuation, dafß „dıe
Erklärung als Prozefß des Verstehens VO Verstandenen selbst nıcht reinlich N-
bar 1St  D 1 zıeht aber daraus W1€e oben aufgezeıgt keine Konsequenzen tür das
Wıirken des Lehramts, sondern IBURBC 1n bezug auf die CHhfft: ındem dıe reforma-
torısche Vorstellung VO deren Eındeutigkeıt tür aufgehoben erklärt un!: dieser 11UT

einen relatıven Charakter zuspricht. Jene Sıcherheıt, welche die Exegeten nıcht bie-
ten können, soll jedoch das Lehramt garantıeren. Sein Kommentar steht ganz 1m
Eınklang MI1t der Lehre des /Zweıten Vatikanums.

Daraus ergıbt sıch die beinahe paradoxe Sıtuation, da{fß das Konzıil eıne
Biıbelkritik zugelassen, 1aber eıne Kritik der sonstigen TIradıtion und ınsbesonde-

Lehramt als Interpreten VO Schrift un Tradıtion nıcht eiınmal ernsthaft 1n
Erwagung SCZOSCH hat uch Ratzınger bedauert ZWAaTr das Fehlen der
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7ayıschen Relativismus und Absolutheitsanspruch

Traditionskritik 1m / weıten Vatikanum, schliefßt aber dennoch eıne Kritik
Lehramt ausS, dessen Aussagen offensichtlich nıcht als weıtergeführte und krıt1i-
s1erbare TIradıtion versteht, sondern dieser gegenüberstellt. An anderer Stelle tor-
dert jedoch auch CI; da{fß „das Verhältnis 7zwischen kırchlicher Auslegung Dogma)
und Schriuft nıcht einselt1g 1n dem Sınn mißverstanden werden“ darf,; „als ob alleın
dıe Auslegung das Klare und die Schriftft als das Ausgelegte das ın sıch AallZ Unklare
wareZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Traditionskritik im Zweiten Vatikanum, schließt aber dennoch eine Kritik am  Lehramt aus, dessen Aussagen er offensichtlich nicht als weitergeführte und kriti-  sierbare Tradition versteht, sondern dieser gegenüberstellt. An anderer Stelle for-  dert jedoch auch er, daß „das Verhältnis zwischen kirchlicher Auslegung (Dogma)  und Schrift nicht einseitig in dem Sinn mißverstanden werden“ darf, „als ob allein  die Auslegung das Klare und die Schrift als das Ausgelegte das in sich ganz Unklare  wäre ... Vielmehr nimmt ja auch das Dogma (die objektivierte Tradition) an der  Vergegenwärtigungsbedürftigkeit der Schrift teil und bedarf so seinerseits der  13  Auslegung.“  Kritik an der Tradition dürfte daher Kritik an der kirchenamtlichen Lehre nicht  ausschließen. Das Konzil hält letztere nicht für nötig, sondern mißt mit zweierlei  Maß: Während es bei den menschlichen Verfassern der Schrift und damit in dieser  selbst mögliche Fehlerquellen in vorsichtiger Weise anerkennt, rechnet es mit sol-  chen bei den Trägern des Lehramts und in deren Aussagen nicht. Nach Artikel 9  der Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung gibt „die Heilige Überlie-  ferung ... das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn, und vom Heiligen Geist  den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter“ (DH  4212). Hier ist von der Möglichkeit einer mangelhaften oder entstellenden  Tradition auf Grund menschlicher Begrenztheit und ‚geschichtlich bedingter  Irrtümer im Aufnehmen und Weitergeben der Offenbarung einschließlich der amt-  lichen Lehre der Kirche keine Rede. Karl Rahner hat nach dem Konzil in dieser  Frage eine andere Ansicht vertreten:  „Auch dogmatisch schlechthin verbindliche Wahrheiten können unter faktisch Mitgedachtem,  unter Vorstellungsmodellen und wie selbstverständlich mittradierten Verstehensweisen ausgesagt und  tradiert werden, die bei einer solchen Aussage ungeschieden und wie selbstverständlich mitüberliefert  werden und sich später dann durchaus als nichtverbindlich oder sogar als falsch herausstellen. Man  kann und muß zwar mit Recht sagen ..., daß die Geschichte des eigentlichen Dogmas einbahnig und  nach rückwärts nicht mehr in dem Sinn revidierbar ist, daß ein definierter Satz später wieder als  schlechthin irrig erklärt werden könnte ... Das alles aber schließt nicht aus, daß auch bei eigentlichen  Dogmen in ihrer Überlieferung und Aussage Vorstellungen, Interpretamente usw. ungeschieden amal-  gamiert sind, die nicht zum verbindlichen Inhalt des betreffenden Glaubenssatzes gehören ... Das muß  heute für die künftige Dogmengeschichte deutlich gesehen und bei der Interpretation der Lehre des  Ersten Vatikanums nüchtern einkalkuliert werden, daß nämlich ein Dogma immer in dem ‚Sinn’ wei-  ter festgehalten werden müsse, den es bei seiner früheren Verkündigung gehabt hat. Es gibt solche  «14  Amalgame; sie sind bei der Geschichtlichkeit der Wahrheit gar nicht vermeidbar.  Nach Rahner können also auch bei Dogmen nicht nur eine bessere, zeitgemäße-  re Formulierung (ohne inhaltliche Korrektur) sowie eine weitere Erhellung oder  Vervollständigung erforderlich sein, sondern auch echte Verbesserungen: „Dog-  mengeschichte kann auch in Zukunft unter erheblicher Revision früherer kirchen-  lehramtlicher (authentischer) Erklärungen verlaufen.“ !» Das gilt laut Rahner sogar  für das Dogma des Ersten Vatikanums vom stets gleichbleibenden Sinn der kirch-  415Vielmehr nımmt Ja auch das Dogma (dıe objektivierte Tradıtion) der
Vergegenwärtigungsbedürftigkeit der Schrift teıl un!: bedarf se1nerseılts der

13Auslegung.“
Kritik der Tradıtion dürtte daher Kritik der kirchenamtlichen Lehre nıcht

ausschliefßen. [)as Konzil halt letztere nıcht für nöt1g, sondern mı1(ßt mI1t 7zweiıerle1
Mal Wäiährend GSs be] den menschlichen Vertassern der Schrift und damıt 1n dieser
selbst möglıche Fehlerquellen 1n vorsichtiger Weıse anerkennt, rechnet CS mMI1t sol-
chen be] den Jrägern des Lehramts un! 1n deren Aussagen nıcht. ach Artikel
der Konzilskonstitution ber dıe yöttliche Offenbarung o1bt „dıe Heılıge Überlie-
terungZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Traditionskritik im Zweiten Vatikanum, schließt aber dennoch eine Kritik am  Lehramt aus, dessen Aussagen er offensichtlich nicht als weitergeführte und kriti-  sierbare Tradition versteht, sondern dieser gegenüberstellt. An anderer Stelle for-  dert jedoch auch er, daß „das Verhältnis zwischen kirchlicher Auslegung (Dogma)  und Schrift nicht einseitig in dem Sinn mißverstanden werden“ darf, „als ob allein  die Auslegung das Klare und die Schrift als das Ausgelegte das in sich ganz Unklare  wäre ... Vielmehr nimmt ja auch das Dogma (die objektivierte Tradition) an der  Vergegenwärtigungsbedürftigkeit der Schrift teil und bedarf so seinerseits der  13  Auslegung.“  Kritik an der Tradition dürfte daher Kritik an der kirchenamtlichen Lehre nicht  ausschließen. Das Konzil hält letztere nicht für nötig, sondern mißt mit zweierlei  Maß: Während es bei den menschlichen Verfassern der Schrift und damit in dieser  selbst mögliche Fehlerquellen in vorsichtiger Weise anerkennt, rechnet es mit sol-  chen bei den Trägern des Lehramts und in deren Aussagen nicht. Nach Artikel 9  der Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung gibt „die Heilige Überlie-  ferung ... das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn, und vom Heiligen Geist  den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter“ (DH  4212). Hier ist von der Möglichkeit einer mangelhaften oder entstellenden  Tradition auf Grund menschlicher Begrenztheit und ‚geschichtlich bedingter  Irrtümer im Aufnehmen und Weitergeben der Offenbarung einschließlich der amt-  lichen Lehre der Kirche keine Rede. Karl Rahner hat nach dem Konzil in dieser  Frage eine andere Ansicht vertreten:  „Auch dogmatisch schlechthin verbindliche Wahrheiten können unter faktisch Mitgedachtem,  unter Vorstellungsmodellen und wie selbstverständlich mittradierten Verstehensweisen ausgesagt und  tradiert werden, die bei einer solchen Aussage ungeschieden und wie selbstverständlich mitüberliefert  werden und sich später dann durchaus als nichtverbindlich oder sogar als falsch herausstellen. Man  kann und muß zwar mit Recht sagen ..., daß die Geschichte des eigentlichen Dogmas einbahnig und  nach rückwärts nicht mehr in dem Sinn revidierbar ist, daß ein definierter Satz später wieder als  schlechthin irrig erklärt werden könnte ... Das alles aber schließt nicht aus, daß auch bei eigentlichen  Dogmen in ihrer Überlieferung und Aussage Vorstellungen, Interpretamente usw. ungeschieden amal-  gamiert sind, die nicht zum verbindlichen Inhalt des betreffenden Glaubenssatzes gehören ... Das muß  heute für die künftige Dogmengeschichte deutlich gesehen und bei der Interpretation der Lehre des  Ersten Vatikanums nüchtern einkalkuliert werden, daß nämlich ein Dogma immer in dem ‚Sinn’ wei-  ter festgehalten werden müsse, den es bei seiner früheren Verkündigung gehabt hat. Es gibt solche  «14  Amalgame; sie sind bei der Geschichtlichkeit der Wahrheit gar nicht vermeidbar.  Nach Rahner können also auch bei Dogmen nicht nur eine bessere, zeitgemäße-  re Formulierung (ohne inhaltliche Korrektur) sowie eine weitere Erhellung oder  Vervollständigung erforderlich sein, sondern auch echte Verbesserungen: „Dog-  mengeschichte kann auch in Zukunft unter erheblicher Revision früherer kirchen-  lehramtlicher (authentischer) Erklärungen verlaufen.“ !» Das gilt laut Rahner sogar  für das Dogma des Ersten Vatikanums vom stets gleichbleibenden Sinn der kirch-  415das Wort Gottes, das \VC) Christus, dem Herrn, und VO Heılıgen Gelst
den Aposteln Traut wurde, unversehrt deren Nachfolger weıter“ (DH

Hıer 1ST VO der Möglıchkeıt einer mangelhaften oder entstellenden
TIradıtion auf Grund menschlicher Begrenztheıt un: geschichtlich bedingter
Irrtumer 1m Aufnehmen und Weitergeben der Offenbarung einschliefßlich der amt-

lichen Lehre der Kirche keıne ede arl Rahner hat ach dem Konzıil 1n dieser
rage eıne andere Ansıcht vertreten

„Auch dogmatisch schlechthın verbindliche Wahrheiten können taktısch Mitgedachtem,
Vorstellungsmodellen un! W1€ selbstverständlich miıttradıerten Verstehensweisen ausgesagt un!

tradiert werden, dıe be1 eıner solchen Aussage ungeschieden un W1€ selbstverständlich mitüberlietert
werden un sıch spater ann durchaus als nichtverbindlich der als talsch herausstellen. Man
ann un mu{ WAalr mi1t Recht da dıe Geschichte des eigentlichen Dogmas einbahnıg un
ach rückwärts nıcht mehr ın dem 1nnn revidierbar ISt, da{fß e1n definierter Afz spater wıeder als
schlechthın irrıg erklärt werden könnteZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Traditionskritik im Zweiten Vatikanum, schließt aber dennoch eine Kritik am  Lehramt aus, dessen Aussagen er offensichtlich nicht als weitergeführte und kriti-  sierbare Tradition versteht, sondern dieser gegenüberstellt. An anderer Stelle for-  dert jedoch auch er, daß „das Verhältnis zwischen kirchlicher Auslegung (Dogma)  und Schrift nicht einseitig in dem Sinn mißverstanden werden“ darf, „als ob allein  die Auslegung das Klare und die Schrift als das Ausgelegte das in sich ganz Unklare  wäre ... Vielmehr nimmt ja auch das Dogma (die objektivierte Tradition) an der  Vergegenwärtigungsbedürftigkeit der Schrift teil und bedarf so seinerseits der  13  Auslegung.“  Kritik an der Tradition dürfte daher Kritik an der kirchenamtlichen Lehre nicht  ausschließen. Das Konzil hält letztere nicht für nötig, sondern mißt mit zweierlei  Maß: Während es bei den menschlichen Verfassern der Schrift und damit in dieser  selbst mögliche Fehlerquellen in vorsichtiger Weise anerkennt, rechnet es mit sol-  chen bei den Trägern des Lehramts und in deren Aussagen nicht. Nach Artikel 9  der Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung gibt „die Heilige Überlie-  ferung ... das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn, und vom Heiligen Geist  den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter“ (DH  4212). Hier ist von der Möglichkeit einer mangelhaften oder entstellenden  Tradition auf Grund menschlicher Begrenztheit und ‚geschichtlich bedingter  Irrtümer im Aufnehmen und Weitergeben der Offenbarung einschließlich der amt-  lichen Lehre der Kirche keine Rede. Karl Rahner hat nach dem Konzil in dieser  Frage eine andere Ansicht vertreten:  „Auch dogmatisch schlechthin verbindliche Wahrheiten können unter faktisch Mitgedachtem,  unter Vorstellungsmodellen und wie selbstverständlich mittradierten Verstehensweisen ausgesagt und  tradiert werden, die bei einer solchen Aussage ungeschieden und wie selbstverständlich mitüberliefert  werden und sich später dann durchaus als nichtverbindlich oder sogar als falsch herausstellen. Man  kann und muß zwar mit Recht sagen ..., daß die Geschichte des eigentlichen Dogmas einbahnig und  nach rückwärts nicht mehr in dem Sinn revidierbar ist, daß ein definierter Satz später wieder als  schlechthin irrig erklärt werden könnte ... Das alles aber schließt nicht aus, daß auch bei eigentlichen  Dogmen in ihrer Überlieferung und Aussage Vorstellungen, Interpretamente usw. ungeschieden amal-  gamiert sind, die nicht zum verbindlichen Inhalt des betreffenden Glaubenssatzes gehören ... Das muß  heute für die künftige Dogmengeschichte deutlich gesehen und bei der Interpretation der Lehre des  Ersten Vatikanums nüchtern einkalkuliert werden, daß nämlich ein Dogma immer in dem ‚Sinn’ wei-  ter festgehalten werden müsse, den es bei seiner früheren Verkündigung gehabt hat. Es gibt solche  «14  Amalgame; sie sind bei der Geschichtlichkeit der Wahrheit gar nicht vermeidbar.  Nach Rahner können also auch bei Dogmen nicht nur eine bessere, zeitgemäße-  re Formulierung (ohne inhaltliche Korrektur) sowie eine weitere Erhellung oder  Vervollständigung erforderlich sein, sondern auch echte Verbesserungen: „Dog-  mengeschichte kann auch in Zukunft unter erheblicher Revision früherer kirchen-  lehramtlicher (authentischer) Erklärungen verlaufen.“ !» Das gilt laut Rahner sogar  für das Dogma des Ersten Vatikanums vom stets gleichbleibenden Sinn der kirch-  415Das alles aber schliefßt nıcht AaU>S, da uch be1 eigentlichen
Dogmen 1n ihrer Überlieferung un! Aussage Vorstellungen, Interpretamente us ungeschieden amal-

gamıert sınd, dıe nıcht ZU verbindlichen Inhalt des betreffenden Glaubenssatzes gehörenZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Traditionskritik im Zweiten Vatikanum, schließt aber dennoch eine Kritik am  Lehramt aus, dessen Aussagen er offensichtlich nicht als weitergeführte und kriti-  sierbare Tradition versteht, sondern dieser gegenüberstellt. An anderer Stelle for-  dert jedoch auch er, daß „das Verhältnis zwischen kirchlicher Auslegung (Dogma)  und Schrift nicht einseitig in dem Sinn mißverstanden werden“ darf, „als ob allein  die Auslegung das Klare und die Schrift als das Ausgelegte das in sich ganz Unklare  wäre ... Vielmehr nimmt ja auch das Dogma (die objektivierte Tradition) an der  Vergegenwärtigungsbedürftigkeit der Schrift teil und bedarf so seinerseits der  13  Auslegung.“  Kritik an der Tradition dürfte daher Kritik an der kirchenamtlichen Lehre nicht  ausschließen. Das Konzil hält letztere nicht für nötig, sondern mißt mit zweierlei  Maß: Während es bei den menschlichen Verfassern der Schrift und damit in dieser  selbst mögliche Fehlerquellen in vorsichtiger Weise anerkennt, rechnet es mit sol-  chen bei den Trägern des Lehramts und in deren Aussagen nicht. Nach Artikel 9  der Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung gibt „die Heilige Überlie-  ferung ... das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn, und vom Heiligen Geist  den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter“ (DH  4212). Hier ist von der Möglichkeit einer mangelhaften oder entstellenden  Tradition auf Grund menschlicher Begrenztheit und ‚geschichtlich bedingter  Irrtümer im Aufnehmen und Weitergeben der Offenbarung einschließlich der amt-  lichen Lehre der Kirche keine Rede. Karl Rahner hat nach dem Konzil in dieser  Frage eine andere Ansicht vertreten:  „Auch dogmatisch schlechthin verbindliche Wahrheiten können unter faktisch Mitgedachtem,  unter Vorstellungsmodellen und wie selbstverständlich mittradierten Verstehensweisen ausgesagt und  tradiert werden, die bei einer solchen Aussage ungeschieden und wie selbstverständlich mitüberliefert  werden und sich später dann durchaus als nichtverbindlich oder sogar als falsch herausstellen. Man  kann und muß zwar mit Recht sagen ..., daß die Geschichte des eigentlichen Dogmas einbahnig und  nach rückwärts nicht mehr in dem Sinn revidierbar ist, daß ein definierter Satz später wieder als  schlechthin irrig erklärt werden könnte ... Das alles aber schließt nicht aus, daß auch bei eigentlichen  Dogmen in ihrer Überlieferung und Aussage Vorstellungen, Interpretamente usw. ungeschieden amal-  gamiert sind, die nicht zum verbindlichen Inhalt des betreffenden Glaubenssatzes gehören ... Das muß  heute für die künftige Dogmengeschichte deutlich gesehen und bei der Interpretation der Lehre des  Ersten Vatikanums nüchtern einkalkuliert werden, daß nämlich ein Dogma immer in dem ‚Sinn’ wei-  ter festgehalten werden müsse, den es bei seiner früheren Verkündigung gehabt hat. Es gibt solche  «14  Amalgame; sie sind bei der Geschichtlichkeit der Wahrheit gar nicht vermeidbar.  Nach Rahner können also auch bei Dogmen nicht nur eine bessere, zeitgemäße-  re Formulierung (ohne inhaltliche Korrektur) sowie eine weitere Erhellung oder  Vervollständigung erforderlich sein, sondern auch echte Verbesserungen: „Dog-  mengeschichte kann auch in Zukunft unter erheblicher Revision früherer kirchen-  lehramtlicher (authentischer) Erklärungen verlaufen.“ !» Das gilt laut Rahner sogar  für das Dogma des Ersten Vatikanums vom stets gleichbleibenden Sinn der kirch-  415Das MU:
heute tür dıe künftige Dogmengeschichte deutlich gesehen un! be1 der Interpretation der Lehre des
Ersten Vatikanums nüchtern einkalkuliert werden, da{fß nämlich e1n Dogma ımmer 1n dem ‚Sınn Wwel-
ter testgehalten werden MUSSE, den CS be] seıner trüheren Verkündigung gehabt hat. Es o1bt solche

CC 14Amalgame; S1e sınd be1 der Geschichtlichkeit der Wahrheıiıt al nıcht vermeıdbar.

ach Rahner können also auch be1 Dogmen nıcht 1LLUL eıne bessere, zeiıtgemäße-
Formulierung (ohne inhaltliche Korrektur) SOWIl1e eıne weıtere Erhellung oder

Vervollständigung erforderlich se1n, sondern auch echte Verbesserungen: „Dog-
mengeschichte annn auch 1n Zukunft unter erheblicher Revısıon trüherer kirchen-
lehramtlicher (authentischer) Erklärungen verlauten.“ 15 1Jas oilt laut Rahner
für das ogma des Ersten Vatiıkanums VO oleichbleibenden Sınn der rch-
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lıchen Lehrsätze (DH Das Zweıte Vatikanum übersieht, da{fß mıi1t den
Grenzen der menschlichen Zweıtursachen als möglichen Fehlerquellen 1m
Empfangen und Weıtergeben der Oftenbarung nıcht 11UT 1n der SCHTIEE: sondern
mındestens ebenso ın der kırchlichen Lehre verechnet werden mu{ Das stellt
Hans-Joachım Schul-z 1ın seiınem Buch „Bekenntnis Dogma” test:

„Der Schlüssel ZUr Vereinbarkeit des ‚Wort-Gottes’-Charakters der SaNnzeCN Schritt MItT der
Feststellung verfasserschaftlicher Mängel lıegt eben ın der Tatsache, da (5Off In der Schrift 1n
menschlichen Schrittstellern un: ‚durch’ S1C (Art UE un: Iso ‚nach Menschenart’ (Art
12 gesprochen hat. Und eben 1eS$ 1St der Grund, da{fß ‚Irrtumslosigkeıit’ und ‚Un-
tehlbarkeit ‚WT VO seıten Gottes die Offenbarung kennzeichnen, da{fß aber der Partızıpationsmodus
des menschlichen Dialogpartners be1 der Nıederschrift des Wortes Gottes, un! erst recht be1 der
Auslegung der Schrift 1n der nachapostolischen Kırche, die Qualifikation ırrtumslos’ und ‚untehlbar’
nıcht zuläfßt.“ 16

Deutlich zeıgt Schul-z die 1mM Konzıil entstandene Diskrepanz 1ın der Beurteijlung
VO Schriuft und lehramtlicher Tradıtion aut Weil namlıch „die Unfehlbarkeit, MmMI1t
der (5Ott durch die Schritft seıne Heilsabsicht erreıicht,Paul Weß  lichen Lehrsätze (DH 3043). Das Zweite Vatikanum übersieht, daß mit den  Grenzen der menschlichen Zweitursachen als möglichen Fehlerquellen im  Empfangen und Weitergeben der Offenbarung nicht nur in der Schrift, sondern  mindestens ebenso ın der kirchlichen Lehre gerechnet werden muß. Das stellt  Hans-Joachim Schulz in seinem Buch „Bekenntnis statt Dogma“ fest:  „Der Schlüssel zur Vereinbarkeit des ‚Wort-Gottes’-Charakters der ganzen Schrift mit der  Feststellung verfasserschaftlicher Mängel liegt eben in der Tatsache, daß Gott in der Schrift ‚in’  menschlichen Schriftstellern und ‚durch” sie (Art. 11: DH 4215) und also ‚nach Menschenart’ (Art.  12: DH 4217) gesprochen hat. Und eben dies ist der Grund, daß ‚Irrtumslosigkeit’ und ‚Un-  fehlbarkeit’ zwar von seiten Gottes die Offenbarung kennzeichnen, daß aber der Partizipationsmodus  des menschlichen Dialogpartners bei der Niederschrift des Wortes Gottes, und erst recht bei der  Auslegung der Schrift in der nachapostolischen Kirche, die Qualifikation ‚irrtumslos’ und ‚unfehlbar”  nicht zuläßt.“ 16  Deutlich zeigt Schulz die im Konzil entstandene Diskrepanz in der Beurteilung  von Schrift und lehramtlicher Tradition auf. Weil nämlich „die Unfehlbarkeit, mit  der Gott durch die Schrift seine Heilsabsicht erreicht, ... keine Rückschlüsse auf die  Inerranz menschlicher Wissensmitteilung von seiten des Hagiographen in a priori  umgrenzbaren inhaltlichen Bereichen der Schrift zuläßt, sollte es für den  Katholiken als Hybris gelten, solches für den aprioristisch umgrenzten Bereich der  ‚Glaubens- und Sittenlehre” (im Sinne dogmatischer und moraltheologischer  Doktrin) bei einer Ex-Cathedra-Entscheidung des kirchlichen Lehramtes anzu-  nehmen.“ !7 Was K. Rahner „amalgamierte Irrtümer“ in der Lehre der Kirche nann-  te, bezeichnet H.-J. Schulz als „Beimischungen von Irrtümern“, die auch „in kon-  ziliaren Lehrartikulationen bei der Interpretation von Schrift und Überlieferung  unbestreitbar sind.“ !8  Auf die damit aufbrechende Frage, wie für solche notwendige Verbesserungen  Kriterien zu finden sind, wenn weder die Schrift noch die Lehre der Kirche als  absolute Norm gelten können, und welche — unersetzbare — Rolle ein kirchliches  Lehramt in einem solchen Prozeß einnehmen soll, werden wir im letzten Abschnitt  noch zurückkommen. Zuvor aber wollen wir der Frage nachgehen, zu welchen  Konsequenzen für den ökumenischen und interreligiösen Dialog die Tatsache führ-  te und führen mußte, daß das Konzil das Problem der Traditionskritik einfach  übergangen und an der Irrtumslosigkeit der Entscheidungen des Lehramts — nicht  mehr an jener der Schrift — festgehalten hat.  Die Konsequenzen für den Dialog  Das Versäumnis des Konzils, das Ratzinger bedauert hat, ist jetzt ‘ in der  Problematik der von ihm als Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation her-  ausgegebenen Erklärung „Dominus Iesus“ voll wirksam geworden. Denn unter  416keıine Rückschlüsse auf dıe
Inerranz menschlicher Wiıssensmitteilung VO seıten des Hagıiographen 1n prior1
umgrenzbaren iınhaltlichen Bereichen der Schrift zuläfßt, sollte D für den
Katholiken als Hybrıs gelten, solches für den aprioristisch umgrenzten Bereich der
Glaubens- un: Sıttenlehre) (1ım Sınne dogmatischer un moraltheologischer
Doktrin) be] eıner Ex-Cathedra-Entscheidung des kırchlichen Lehramtes AaNZU-

nehmen.“ 17 Was Rahner „amalgamıerte Irrtumer“ 1ın der Lehre der Kirche L1LA1lI1l-

vC, bezeichnet H.-J Schul-z als „Beimischungen VO Irrtümern”, dıie auch IN kon-
zılıaren Lehrartikulationen bei der Interpretation VO chrift und Überlieferung
unbestreitbar sınd.“

Auf die damıt autbrechende rage, W1C€E tür solche notwendige Verbesserungen
Kriterien tinden sind, WE weder die Schriftft och dıe Lehre der Kırche als
absolute Norm gyelten können, und welche unersetzbare Raolle eın kırchliches
Lehramt 1n einem solchen Prozefß einnehmen soll, werden WIr 1m etzten Abschnitt
och zurückkommen. Zuvor aber wollen WIr der rage nachgehen, welchen
Konsequenzen Hr den ökumenischen un: ınterrelig1ösen Dialog die Tatsache tühr-
He und tühren mulßßste, da{fß das Konzil das Problem der Tradıtionskritik eintach
übergangen und der Irrtumslosigkeıt der Entscheidungen des Lehramts nıcht
mehr jener der Schrift testgehalten hat

Die Konsequenzen tür den Dialog
Das Versiumnıiıs des Konzıls, das Ratzınger bedauert hat, 1STt Jetzt 1n der
Problematik der VO ıhm als Kardınal und Prätekt der Glaubenskongregation her-
ausgegebenen Erklärung „Dominus lesus“ voll wırksam geworden. [Denn
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Berufung autf die Eınzıigkeıit und Universalität der Heilsmittlerschaft Jesu Christı
wırd durchaus 1mM Sınn der dıesbezüglichen AÄußerungen des Konzıls VO der
Verwirklichung der Kıirche Jesu Christı 1n der katholischen Kırche ZESAQLT, da{fß diese
(und UE s1e) dıe Fülle der Gnade un Wahrheit anvertiraut erhielt und in
ıhrer Integrität ewahrt (Nr. 16 Hıer wırd also nıcht damıt gerechnet, da{fß CS

des Lehramts 1n der katholischen Kırche un: ihrer Lehre eıne entstellende
TIradıtion yeben könnte. Maßgeblich 1st dabeı, W as das Zweıte Vatikanum im
Artikel der Kırchenkonstitution VO der einzıgen Kırche Christı Sagt

„Diese Kırche, ın dieser Welt als Gesellschaft vertafßt un veordnet, 1St verwirklicht 1n der katholı1-
schen Kırche, dıe VO Nachfolger des DPetrus un: VO den Bischöfen 1n Gemeiinschatt mi1t ıhm gele1-
EGL wiırd, auch WEEI111 sıch außerhal ihres Gefüges mehrere Elemente der Heılıgung un der Wahrheit
tfiınden, dıe als der Kırche Christı eıgene Gaben auf die katholische Einheit hındrangen“ (DH 41 2

Im Entwurf des Textes hatte SS noch geheißen: „Diese KırcheZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  Berufung auf die Einzigkeit und Universalität der Heilsmittlerschaft Jesu Christi  wird durchaus ım Sinn der diesbezüglichen Äußerungen des Konzils von der  Verwirklichung der Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche gesagt, daß diese  (und nur sie) die ganze Fülle der Gnade und Wahrheit anvertraut erhielt und in  ihrer Integrität bewahrt (Nr. 16 f.). Hier wird also nicht damit gerechnet, daß es  trotz des Lehramts in der katholischen Kirche und ihrer Lehre eine entstellende  Tradition geben könnte. Maßgeblich ist dabei, was das Zweite Vatikanum im  Artikel 8 der Kirchenkonstitution von der einzigen Kirche Christi sagt:  „Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht in der katholi-  schen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm gelei-  tet wird, auch wenn sich außerhalb ihres Gefüges mehrere Elemente der Heiligung und der Wahrheit  finden, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen“ (DH 4119).  Im Entwurf des Textes hatte es noch geheißen: „Diese Kirche ... ist die katholi-  sche Kirche.“ Das „ist“ in diesem Satz wurde durch „ist verwirklicht in“ ersetzt,  „damit der Ausdruck besser im Einklang steht mit der Aussage über die kirchlichen  Elemente, die es anderswo gibt“ (so lautet die Begründung der zuständigen  Kommission in den Konzilsakten !*). Das Konzil wollte also sagen, daß auch außer-  halb der katholischen Kirche einzelne Elemente der Kirche Christi vorhanden sind.  Damit wurde in der Lehre von der Kirche der Exklusivismus verlassen, der die  anderen christlichen Gemeinschaften nur negativ beurteilte und ihnen jede  Heilswirksamkeit absprach. Es sollte jedoch nicht gesagt werden, daß es außerhalb  der katholischen Kirche vollständige und gleichwertige Verwirklichungen von  Kirche gäbe. Sogar in jenen Kirchen, welche in katholischer Sicht die apostolische  Sukzession und die gültige Eucharistie bewahrt haben und deshalb „Kirchen“ —  nicht nur „kirchliche Gemeinschaften“ — genannt werden, wie die orthodoxen,  fehlt laut dem konziliaren Dekret über den Ökumenismus die volle Einheit und  damit die Fülle des Kirche-Seins:  „Dennoch erfreuen sich die von uns getrennten Brüder, sei es als einzelne oder als deren  Gemeinschaften und Kirchen, nicht jener Einheit, die Jesus Christus all denen schenken wollte, die er  zu einem Leibe und zur Neuheit des Lebens wiedergeboren und lebendig gemacht hat, (jener Einheit,)  die die Heiligen Schriften und die verehrungswürdige Tradition der Kirche bekennen. Denn nur durch  die katholische Kirche Christi, die die allgemeine Hilfe zum Heil ist, kann man die ganze Fülle der  Heilsmittel erlangen“ (DH 4190).  Daher formuliert Kardinal Ratzinger durchaus im Sinn des Konzils, wenn es in  der Erklärung „Dominus Iesus“ (Nr. 16) heißt, „daß die Kirche Christi trotz der  Spaltungen der Christen voll nur in der katholischen Kirche weiterbesteht“. Auch  wenn anschließend (Nr. 17) gesagt wird: „Die Kirchen, die zwar nicht in vollkom-  mener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande,  wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie, mit ihr verbunden  4171St dıie katholi-
sche Kırche.“ Das AISE 1in diesem Sat7z wurde durch iSt verwirklicht 1n  CC EISELZE:
„damıt der Ausdruck besser 1MmM Eınklang steht mI1t der Aussage ber die kırchlichen
Elemente, die br anderswo oibt“ (SO lautet die Begründung der zuständıgen
Kommuissıon 1n den Konzilsakten 19) [)as Konzıil wollte also SapcCll, da{fß auch außer-
halb der katholischen Kırche einzelne Flemente der Kıirche Christi vorhanden sind
Damlıt wurde 1n der Lehre VO  — der Kırche der FExklusiyismus verlassen, der die
anderen christlichen Gemeinschaften LL1UT negatıv beurteilte und ihnen jede
Heilswirksamkeit absprach. Es sollte jedoch nıcht gEeSaAQL werden, da{fß CS außerhalb
der katholischen Kırche vollständıge und yleichwertige Verwirklichungen VO

Kirche vabe. ogar 1ın jenen Kırchen, welche 1n katholischer Sıcht dıe apostolische
Sukzession und dıe gültıge Eucharıstıe ewahrt haben un deshalb „Kirchen“
nıcht 1L1UTE „kirchliche Gemeinschaften“ ZCENANNL werden, WwW1€ die orthodoxen,
fehlt laut dem konziıliaren Dekret über den Okumenismus die volle FEinheit und
damıt die Fülle des Kirche-Seins:

„Dennoch ertreuen sıch die VO  ; uns gEeLrENNLCN Brüder, SC1 als einzelne der als deren
Gemeinschatten un Kırchen, nıcht jener Einheıt, dıe eSuSs Christus al denen schenken wollte, die

einem Leıibe und 7ABUG Neuheıt des Lebens wıedergeboren un: lebendig gemacht hat, (Jjener Einheıt,)
dıe die Heılıgen Schritten und dıe verehrungswürdıge TIradıtion der Kırche bekennen. Denn 1L1UT durch
dıe katholische Kırche Chrıistı, dıie dıe allgemeıne Hılte 10888! Heıl ISt;, ann 1119}  = dıe Fülle der
Heilsmuittel erlangen“ (DH

Daher tormuliert Kardınal Ratzınger durchaus 1MmM Sınn des Konzıls, WE 1ın
der Erklärung „Dominus lesus“ (Nr. 16) heißt, „dafß die Kırche Christı der
Spaltungen der Christen voll 92008 1n der katholischen Kirche weıterbesteht“. uch
WE anschliefßend (Nr. 17) gesagl wird: „Dıie Kırchen, dıe W ar nıcht 1n vollkom-

Gemeinschaft MmMIt der katholischen Kırche stehen, aber durch engste Bande,
W1e€e dıe apostolische Sukzession un: dıe yültige Eucharistie, mi1t ıhr verbunden
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bleiben, sind echte Teilkirchen sınd damıt ach der der Anmerkung 59 ANZC-
gyebenen Stelle des Okumenıiısmusdekrets (Artikel 14 15) nıcht „echte Partı-
kularkırchen der katholischen Kirche gEMEINL (wıe dıe Kirchen des
rients sind) sondern die orthodoxen Ortskıirchen, VO denen dort DESaAQL wiırd
da{fß S1C untereimander Schwesterkirchen sınd ach der derselben Anmerkung
angegebenen Stelle des Schreibens der Glaubenskongregation „Communı10on1s

(von 997 Nr 17) 1ST der Zustand dieser Teilkirchen „verwundet weıl S1C

nıcht der durch den PapstVeGemeinschaft MIt der Universalkirche STE-

hen
Mıiıt „Dominus lesus ISE Rom also keineswegs hınter das Konzıil zurückgegan-

gCH und hat dieses auch nıcht vertälscht sondern 6S hat die Kehrseıite der
pOSs1ıLLver ftormulierten, aber iınhaltlıch dieselben Grenzen vertretenden Aussagen
des Konzıils hervorgehoben und wollte dadurch die eCuHuEGTe ökumeniısche
Entwicklung auf den Stand des Konzıils zurückführen ebenso das Gespräch MI1

den anderen Religi0nen, die ebentfalls Elemente enthalten, „dıe VO Gott kom-
ICI WI1C CS Nr heißt (vg] Nr [ )as 1ST insotfern verständlich als 1111-

C Theologen ökumenischen und interrel1ıg1ösen Dialog iınzwischen
nıvellierenden Pluralismus VELLLELCHS der alle christlichen b7zw die oroßen rel1g16-
SCI1 TIradıtıonen für gleichwertig erklärt oder die Wahrheitstrage überhaupt für
unlösbar halt und damıt auf Relativismus hinausliäuft?° Kardıinal Katzınger
charakterisiert dessen Konsequenzen

Dıiıalog 1111 relativistischen Verständnıiıs bedeutet dıe CIHCILC Position bzw den CIHCHCI Glauben aut
C111 Stute MI1 den Überzeugungen der anderen SEIZCN, iıhm prinzıpiell nıcht mehr Wahrheit U
gestehen als der Posıtion der anderen Nur ıch grundsätzlıch VO  ( AB der andere könne
ebenso der mehr recht haben als ıch komme überhaupt wiıirklıcher Dialog zustande e“ 21

Eın Dıalog auf der Basıs C116Ss solchen Relatiıvismus ann SAl 7 A S11 besse-
1{14 gegenNSEILZECN Verständnıs, aber nıcht CTT Annäherung oder ınıgung 111

sachlichen Fragen tühren {Denn (T schliefßt die Annahme aUS, der andere
könne „mehr recht haben ]s 1ch“ we1l 6S keıine Krıterien dafür yäbe und der ande-

al nıcht dieser Meınung SCII] dürfte. Allerdings kann INan AUS der Ablehnung
dieses Relativismus nıcht folgern, da{fß dıe CINZISC Alternative Z C1MN kırchlicher
Absolutheitsanspruch WAarrC, der den CIHCHCH Frkenntnishorizont tür unendlich hält
und nıcht MI geschichtlich bedingten „amalgamıerten (Rahner) oder „be1ige-
mischten (Schulz) Irrtumern rechnet Mıiıt solchen Entweder-Oder, das 11UTr

dıe beiden Extreme kennt versucht Katzınger der Erklärung „Dominus lesus
Heilswahrheit leichter annehmbarden Charakter der Kırche als „absolute

machen un „CINCI) Schatten des Z weıtels und der Unsicherheıit VO ıhr
ternzuhalten (Nr Wenn dıe Kırche MI1L derartıgen Absolutheitsanspruch

Dialog MI1 anderen tührt annn dieser NUur den Sınn haben, eiınander besser
verstehen Bereich der übereinstiımmenden Flemente aneinander teilzuha-
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ben und 7zusammenzuwiırken (jedoch 1n der Hotffnung, diıe anderen einmal VO der
eiıgenen 1absoluten Wahrheıit überzeugen).

Versuch einer Weiterführung
[)as Konzıil hat eiınen orofßen chriıtt 1n Rıchtung Okumene un!: interrelig1öser
Verständigung und den Standpunkt eines katholischen Fxklusiyismus aufge-
yeben, ındem CS Elemente der Heılıgung und der Wahrheit auch 1n anderen christ-
lıchen Gemeninschatten und Religionen anerkannte. Es Verirat aber einen reinen
Inklusiyismus, wonach alle diese Elemente auch 1n der katholischen Kırche VOTI-

handen und HAA 1n dieser vollständıg verwirklicht un: ewahrt sınd 2 Es rechnete
also W1€ jetzt die Erklärung „Dominus lesus“ weder mı1t der Notwendigkeıt
VO Verbesserungen der katholischen Lehre och mI1t der Möglıchkeit, da{fß ın ande-
LE christlichen Konfessionen oder 1n anderen Religionen einzelne (Teı1
Elemente wahrer und der unıversalen Sendung Christı entsprechender
Religi0sität vorhanden se1n könnten, dıe 1n der katholischen TIradıtion nıcht richtie
gesehen oder 1m Lauf der Geschichte der Kirche entstellt wurden.

Hıer könnte die eingangs erwähnte Kritik Ratzıngers Konzıil eıner
Weiterführung den Weg welsen: Wenn die Kırche ıhre menschlichen Grenzen un
ıhre Sündhaftigkeit erns nımmt, an S1Ce ZW ar 1m Glauben davon ausgehen, da{fß C555

1in (sott eıne absolute Wahrheıit x1bt, mu sıch 1aber bewulfßt bleiben, da{fß S1E selbst
immer ULE eıne Annäherung diese Wahrheıit erreichen VEermasy, also L1LUT eıne
relatıve Wahrheit hat S1e annn durchaus AUS Gründen, die sıch freilich 1n der
Auseinandersetzung mM1t anderen Ansıchten bewähren mussen (vgl etr D 15
der Überzeugung se1n, da{fß hre Sıcht der (absoluten) Wahrheit Aa nächsten
kommt, also dıe relatıv beste ISt „Relatıv“ bedeutet hıer nıcht „relatıvıstisch“ (nur
subjektiv wahr, objektiv gyleich gültıg un damıt gleichgültig), sondern 1st als
„nıcht-absolut“ und als „verhältnısmaäßig“, somıt als 81020 ZanzZCh yesehen (alles in
allem) 1 Vergleich anderen besser oder VOIN allen alll besten (aber verbesser-
bar): ZUu verstehen. IIenn auch dıe Überzeugung, dafß die eıgene Überzeugung die
beste 1St, un! ar nıcht 1U tür miıch, sondern überhaupt, beinhaltet nıcht den
Anspruch, die absolute Wahrheıit D haben 1nNne solche Lösung tührt ber die be1-
den Fxtreme Relatıyiısmus eınerseılts oder Absolutheitsanspruch der Kıirche ande-
rerselts hınaus. S1e Alst Verbesserungen der eigenen TIradıtion

Die Erklärung „Domuinus lesus“ jefert selbst eın Beispiel tür eıne solche
Relatıvierung, indem 1M ext des Glaubensbekenntnisses Begınn (Nr. ohne
weiteren Kommentar be1 den Worten über den Hervorgang des Heılıgen (jelstes
das „und dem Sohn“ („Filiıoque‘) weggelassen wırd, dessen Annahme auf dem
Konzıil VO Florenz (1439-1445) als notwendıges Flement des katholischen
Glaubens verlangt wurde 1300-1302) Damıt korrıigiert dıe katholische Kirche
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ıhre eigene lehramtliche Tradıtion, ähnlich W1€ das auch 1n anderen Fragen bereits
geschehen 1St SO hat die Kırche auf emselben Konzıil och ylauben verlangt,
da alle Heıden, Juden, Häretiker und Schismatiker AIn das ew1ge Feuer wandern
werden“ (D während ach der Lehre des Z/weıten Vatikanums nıcht AB

die Christgläubigen, sondern „alle Menschen Wıiıllens“ der Auferstehung ent-

gegengehen (DH
Auf der Basıs einer solchen Unterscheidung zwıischen 1absoluter un relatıv

bester Wahrheit 1St auch denkbar, da{fß einzelne (Teil-)Elemente der Wıahrheit und
Heılıgkeıt, die dem, W as (SOft durch Jesus Christus offenbaren wollte, entsprechen,
außerhalb der katholischen Kırche un!: auch außerhalb des Christentums besser
gesehen und gelebt werden als 1ın der Lehre und der Praxıs der katholischen Kırche.
I[)ann hätte ein Dialog auch den Sınn, voneınander lernen und könnte eiıner
gegenseıtıgen Annäherung tühren. [J)as könnte für jene Merkmale gelten, die
1in „Dominus lesus“ als besonders wichtig für die volle Verwirklichung der wahren
Kırche bezeichnet werden: apostolıische Sukzession und gultıge Eucharistie (Nr.
7} SO wırd EeLwa auf katholischer Seıite die apostolische Sukzession, dıe als
Voraussetzung der oültıgen FEucharistie angesehen wiırd, immer och undıtferen-
ziert als Nachfolge 1mM Apostelamt verstanden, obwohl dieses Amt einmalıg ist, W1e
Harald Wagner teststellt:

1 )as kırchengründende Handeln (sottes ZU Heil des Menschen hat seiınen Höhepunkt 1n Jesu
Kreuzestod un seiner VO Heılıgen Gelst gewirkten Auferstehung. Da dieser sıch manıtestieren-
de Heilswille Gottes allen Menschen zukommen soll, 1STt das AUS der persönlichen Begegnung mıi1t dem
Auterstandenen resultierende Zeugnıi1s der Apostel VO konstitutiver und normatıver Bedeutung tür
dıe Kırche. Diese fundamentale Bedeutung der Apostel Für die Kırche kommt 11UTr ihnen Z die
damıt angesprochene Funktion 1St unwıederholbar.“ 23

Dieselbe „Unwiederholbarkeıt“ trıfft auch auf die besondere Felsentunktion des
Petrus Begınn der Christenheit Di1e Kirche wiırd nıcht auf jeder Generatıon
VO Bischöfen b7zw. auf jedem Papst VO errichtet. Es annn sıch also be] den
Bischöfen ARUKE eın Amt der Rückbindung den rsprung und damıt Jesus
Christus b7zw. beim Papst ein weıterhin nötıges Leıtungsamt 1mM Bischofs-
oremı1um und 1n der Kırche handeln, die MIt der Stellung der Apostel bzw. des
DPetrus 1n Zewiısser Weıse vergleichbar, ıhnen aber nıcht gleich sınd Und diese
Amter werden nıcht direkt VO den Amtsiınhabern iıhre Nachfolger, sondern VO

der Kırche durch die Herabrufung des Heılıgen (Ge1listes be1 der Bischofsweihe b7zw.
durch die Papstwahl die Amtstrager vergeben. Di1e Inhaber dieser kırch-
liıchen Amter sınd Zeichen und Werkzeug dafür, da{fß die Kırche 43 00E Angesıcht
Ohristt-. W1e€e SIMn PEISONA Christı“ (2 Kor Z 10) 1m bıblischen Sınn richtig VeEeI-

stehen (und übersetzen) Ist; SOWI1e 1ın der nötıgen inneren Einmütigkeit ebt und
handelt Z

Was das Verhältnis der Kırche den nıchtchristlichen Religionen betrifft, 1St
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WTr ın der Erklärung „Domuinus lesus“ (Nr. VO eiıner „BeziehungZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  zwar in der Erklärung „Dominus Iesus“ (Nr. 2) von einer „Beziehung ... der wech-  selseitigen Bereicherung“ die Rede, aber dies kann auf der Basis des hier vertrete-  nen Inklusivismus nur als gegenseitige Bestärkung und Zusammenarbeit in den  übereinstimmenden Elementen gemeint sein. Darüber hinausgehend ist jedoch  denkbar, daß die Kirche (und die Christenheit) durch eine „Fremdprophetie“ von  anderen Religionen — und von Atheisten — auf Fehlentwicklungen aufmerksam  gemacht wird und diese dann korrigiert. So könnte ein Hinhören auf das Judentum  und den Islam zu einem Überdenken und zu Verbesserungen der Sprechweise in  der Christologie und der Trinitätslehre anregen *. Nicht ohne Grund hat die Lehre  von drei göttlichen Personen und von der Gottesmutterschaft Mariens dazu  geführt, daß im Koran und im Islam die „göttliche Dreieinigkeit“, von der die  Christen sprechen, als Triade von Gott-Vater, Gott-Mutter und Gott-Sohn ver-  standen wird?®. In kritischer Distanzierung von einer neueren katholischen  Trinitätsspekulation ? stellt Herbert Vorgrimler folgende Fragen:  „Ist es belanglos, wenn die Einheit und Einzigkeit Gottes ... in eine Personengemeinschaft aufge-  löst wird? ... Ist es gleichgültig, wenn auf diese Art die Glaubensgemeinschaft von Juden, Christen und  Muslimen zerstört wird? ... Wer schützt die Adressatinnen und Adressaten der christlichen  Missionspredigt vor.dem Verdacht, Christen seien Polytheisten  “ 28  Vom Buddhismus (und vom Atheismus, insbesondere im Hinblick auf die von  ihm gestellte Theodizee-Frage?) könnte die Kirche und in ihr die katholische  Theologie lernen, viel bescheidener und vorsichtiger von Gott zu reden, also die  „negative Theologie“ nicht nur auf die Unbegreifbarkeit Gottes zu reduzieren (der  Mensch kann auch sich selbst nicht begreifen, als Gegenstand erfassen), sondern als  eine wirkliche Unzugänglichkeit Gottes in seinem eigentlichen Wesen anzuerken-  nen (vgl. 1 Tim 6, 16). Das wirft natürlich um so mehr die Frage auf, wie überhaupt  von Gott gesprochen werden kann und wo dann die Kriterien für das Erkennen  und richtige Verstehen einer von Gott kommenden Offenbarung zu finden sind .  Die fundamentaltheologische Relevanz der Praxis  „Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott  stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche“ (Joh 7, 17). Diese  Bibelstelle kann helfen, auf die eben gestellte Frage eine Antwort zu finden. Sie  besagt zunächst, daß Jesus keinen blinden Glauben an seine Botschaft von Gott  verlangt hat. Er hat demnach nicht den fideistisch-fundamentalistischen  Zirkelschluß begangen, der leider in der kirchlichen Argumentation, meist in ver-  steckter Weise, öfters vorkommt und sinngemäß etwa so lautet: „Die Kirche spricht  im Namen Gottes oder mit göttlicher Autorität. — Daher ist alles (absolut) wahr,  was sie als von Gott geoffenbart lehrt. — Deshalb stimmt auch, daß sie im Namen  421der wech-
selseıtigen Bereicherung“ die Rede, 1aber dies An auf der Basıs des 1eT vertirete-

8! Inklusıiyismus L11UTr als gegenseılutıge Bestärkung und Zusammenarbeıt ın den
übereinstimmenden Flementen gemeınt se1in. Darüber hinausgehend 1St jedoch
denkbar, da{fß die Kirche (und die Christenheıit) durch eıne „Fremdprophetie“ VO

anderen Religionen und VON Atheıisten aut Fehlentwicklungen auftmerksam
vemacht wiırd und diese annn korriglert. So könnte e1in Hıinhören auf das Judentum
un den Islam eiınem UÜberdenken und Verbesserungen der Sprechweise 1ın
der Christologıie un der Trinitätslehre aANtESEN —. Nıcht ohne rund hat die Lehre
VO el yöttlichen Personen und VO der Gottesmutterschaft arıens dazu
geführt, da{ß 1im Koran un 1mM Islam die „göttliche Dreieinigkeit”, VO der die
Chrıisten sprechen, als Irıade VO Gott- Vater, Gott-Multter und Gott-Sohn VeI=-

standen wiırd 2° In kritischer Dıistanzıerung VO eiıner HEUCGEEH katholischen
Trinitätsspekulation 27 stellt Herbert Vorgrimler folgende Fragen:

SE belanglos, WE dıe FEinheit un Einzıgkeit (sottesZwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch  zwar in der Erklärung „Dominus Iesus“ (Nr. 2) von einer „Beziehung ... der wech-  selseitigen Bereicherung“ die Rede, aber dies kann auf der Basis des hier vertrete-  nen Inklusivismus nur als gegenseitige Bestärkung und Zusammenarbeit in den  übereinstimmenden Elementen gemeint sein. Darüber hinausgehend ist jedoch  denkbar, daß die Kirche (und die Christenheit) durch eine „Fremdprophetie“ von  anderen Religionen — und von Atheisten — auf Fehlentwicklungen aufmerksam  gemacht wird und diese dann korrigiert. So könnte ein Hinhören auf das Judentum  und den Islam zu einem Überdenken und zu Verbesserungen der Sprechweise in  der Christologie und der Trinitätslehre anregen *. Nicht ohne Grund hat die Lehre  von drei göttlichen Personen und von der Gottesmutterschaft Mariens dazu  geführt, daß im Koran und im Islam die „göttliche Dreieinigkeit“, von der die  Christen sprechen, als Triade von Gott-Vater, Gott-Mutter und Gott-Sohn ver-  standen wird?®. In kritischer Distanzierung von einer neueren katholischen  Trinitätsspekulation ? stellt Herbert Vorgrimler folgende Fragen:  „Ist es belanglos, wenn die Einheit und Einzigkeit Gottes ... in eine Personengemeinschaft aufge-  löst wird? ... Ist es gleichgültig, wenn auf diese Art die Glaubensgemeinschaft von Juden, Christen und  Muslimen zerstört wird? ... Wer schützt die Adressatinnen und Adressaten der christlichen  Missionspredigt vor.dem Verdacht, Christen seien Polytheisten  “ 28  Vom Buddhismus (und vom Atheismus, insbesondere im Hinblick auf die von  ihm gestellte Theodizee-Frage?) könnte die Kirche und in ihr die katholische  Theologie lernen, viel bescheidener und vorsichtiger von Gott zu reden, also die  „negative Theologie“ nicht nur auf die Unbegreifbarkeit Gottes zu reduzieren (der  Mensch kann auch sich selbst nicht begreifen, als Gegenstand erfassen), sondern als  eine wirkliche Unzugänglichkeit Gottes in seinem eigentlichen Wesen anzuerken-  nen (vgl. 1 Tim 6, 16). Das wirft natürlich um so mehr die Frage auf, wie überhaupt  von Gott gesprochen werden kann und wo dann die Kriterien für das Erkennen  und richtige Verstehen einer von Gott kommenden Offenbarung zu finden sind .  Die fundamentaltheologische Relevanz der Praxis  „Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott  stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche“ (Joh 7, 17). Diese  Bibelstelle kann helfen, auf die eben gestellte Frage eine Antwort zu finden. Sie  besagt zunächst, daß Jesus keinen blinden Glauben an seine Botschaft von Gott  verlangt hat. Er hat demnach nicht den fideistisch-fundamentalistischen  Zirkelschluß begangen, der leider in der kirchlichen Argumentation, meist in ver-  steckter Weise, öfters vorkommt und sinngemäß etwa so lautet: „Die Kirche spricht  im Namen Gottes oder mit göttlicher Autorität. — Daher ist alles (absolut) wahr,  was sie als von Gott geoffenbart lehrt. — Deshalb stimmt auch, daß sie im Namen  4211n eıne Personengemeinschaft aufge-
|öst wırd? Ist gleichgültig, W CI111 aut diese Art die Glaubensgemeinschaft VO Juden, Christen un
Muslımen zerstort wiırd? Wer schützt dıe Adressatınnen un: Adressaten der christlichen
Missionspredigt vor dem Verdacht, Chrısten sejen Polytheisten 285

Vom Buddhismus (und VO Atheısmus, insbesondere 1m Hinblick aut die VO

ıhm gestellte Theodizee-Frage *”) könnte dıie Kırche un 1n ıhr dıe katholische
Theologie lernen, viel bescheidener und vorsichtiger VO (sott reden, also die
„negatıve Theologie“ nıcht 1L1LUTL auf die Unbegreitbarkeıt (sottes reduzıeren (der
Mensch annn auch sıch selbst nıcht begreiten, als Gegenstand erfassen), sondern als
eıne wirkliche Unzugänglichkeıt (sottes 1n seınem eigentlichen Wesen anzuerken-
18140 (vgl. Tım 6, 16) [ )as wiırtt natürlich mehr die rage auf, W1€ überhaupt
VO (SOÖft gesprochen werden annn un: dann die Krıterien für das Erkennen
und richtige Verstehen eıner VO (sott kommenden Offenbarung tinden sınd 39

Die fundamentaltheologische Relevanz der Praxıs

„ Wer bereıt ist den Wıllen (zottes Lun, wırd erkennen, ob diese Lehre VOIl Gott
STAamMMmMtTL oder ob ıch 1n meınem eigenen Namen spreche” (Joh / 17) Diese
Bibelstelle ann helfen, auf dıie eben gestellte rage eıne Antwort finden. S1e

besagt zunächst, da{fß Jesus keinen linden Glauben seıne Botschaft VO Gott

verlangt hat Er hat demnach nıcht den fideistisch-fundamentalistischen
Zirkelschlufß begangen, der leider 1n der kirchlichen Argumentatıon, meı1st 1n Veli-

steckter Weıse, öfters vorkommt und sinngemäfß etwa lautet: „Dıie Kıirche spricht
1m Namen (Csottes oder mı1t gyöttlicher Autorität. Daher 1St alles (absolut) wahr,
W as sS1e als VO Gott geoffenbart lehrt Deshalb stımmt auch, da{fß S1€e 1m Namen
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(sottes sprechen kann, un: 1St alles ylauben, W1€ sS1e C555 sagt.” Auf diese Weiıse
annn Ian auch versuchen, die absolute Wahrheit der kırchlichen Lehre mı1t Bibel-
und Konzilszitaten begründen un: dann fordern, daran „fest glauben“,
W1€e 1es auch 1n der Erklärung „Dominus lesus“ ımmer wıeder geschieht. Jesus hat
das gemäfßs dem Evangelıum nıcht gelan, sondern den Menschen, die ıhm zuhörten,
eın eigenes Urteil ber die Wahrheit seıner Botschaft zugestanden, ZUugeLraut un:

geEMULTEL.
Ferner o1bt dieser Bibeltext eınen wichtigen 1inweıls, und W1e€ die Wahrheit

der ede Jesu VO (sott un: dessen Botschaft erkennbar IS 1mM Sıch-Einlassen auf
die entsprechende Praxıs. Dabej werden Erfahrungen möglıch, welche eıne ede
VO (SOtt ıh anzıelend, nıcht erreichend legitimıeren. Hıer liegt das biblische
Wahrheitsverständnıs zugrunde, wonach „wahr  CC 1in GESLEiET Lınıe das ISt, W as sıch
ewahrheitet un!: damıt ewährt (erst 1ın 7zweıter Linıe das, W as aut Begriffe
gebracht un!: 1n Urteile gefaßt ist). (Gott kann weder W1e€e ein Gegenstand bewiesen
och als ımmer schon mıtgewulfstes Woraufthin unseres geistigen Horıizonts aufge-
wıesen 31 werden, sondern SI erweıist siıch durch se1ın Wırken den Menschen, die
bereıit sind, seınen Wıllen REl  }

Mıt diesem Iun des Wıllens (sottes 1St 1m obıgen Bibeltext die VO Jesus 1n Gang
Praxıs gemeınt, also eıne auf (sott vertrauende (oder ıhm eınen Vorschufß

Vertrauen gebende), prinzıpiell unıversale Gemeinschaft des Glaubens und der
Liebe, dıe 1ın konkreten Jünger-Gemeinden realısıert wiırd In dieser Praxıs können
Menschen AB eıner vorrationalen, dem gegenständlıchen Erkennen zugrundelie-
genden Vollzugsgewifßheıt des direkten Bewufstseins gelangen, 1n der S1e unmuıttel-
bar das als kontingent, als schlechthin abhängıg erfahrene mıtmenschliche Daseın
als Geschenk, als verdankte Exıstenz erleben un!: annn dementsprechend deuten
und bezeugen können (ohne dieses Daseın selbst, geschweıge enn (sott als dessen
transzendenten Grund, rational ertafßt haben). Daher hat die christliche Praxıs
eıne Relevanz, kommt die desfundamentaltheologische Orthopraxıe
Glaubensaktes (der „fıdes VOT der Orthodoxıe des Glaubensinhalts (der
‚fıdes Quae ), wobel aber die beiden nıcht voneinander werden können
und das Wort „Orthopraxıe“ selbst Sagtl, da{ß CS sıch nıcht eıne belıebige, SO1I1-

e jene Praxıs handelt, die 1n dieser Vollzugsgewißheıt, dem (Ur-)Gewiıssen,
als die dem Wıllen (sottes entsprechende erkannt wırd Offenbarung geschieht
demnach nıcht durch bloßes Mitteilen VO Satzen oder Lehren, sondern durch
Ermöglichung 4 @) Erfahrungen und Anbieten der sachgemäßen Deutungen.

Der entscheidende Mafistab für dıe Rıchtigkeıit und Wahrheit dieses Frkennens
1St also das persönliche Gewissen, womıt prımär nıcht dıe konkreten, für Irrtum
antallıgen und durch mögliches schuldhaftes „Niederhalten der Wahrheit“ (vgl.
Röm 1 18) gefährdeten Gewissensurteile gemeınt sind, sondern das-
ständliche Ur-Gewiıssen. ber 1in beiden Bereichen annn das Gewı1ssen weder der
Heılıgen Schrift och dem Lehramt unterstellt werden, weıl auch deren Aus-
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nochmals als wahr erkennen soll Das 1st schon deshalb wichtıg, weıl nıcht
alle angeblichen Propheten b7zw. heiligen Schriften wirkliıch Boten bzw. Bot-
schaften (zottes sınd 1)a 1aber eıne Glaubensgemeinschaft eıne gemeınsame De1ISt1-
C Basıs tür ıhr Leben und Wıirken braucht, 1St eıne Übereinstimmung den
Gläubigen nöt1g, prıimar auf der Ebene des Ur-Gewissens un sekundär auf der
FEbene der Gewissensurteıle: die Einmütigkeıit, die nıcht Einheitlichkeit bedeutet,
sondern auch eine VO allen mıtgetragene Vieltalt bejahen annn Diese
Einmütigkeıt Hga nıcht durch eıne Autorität VO außen hergestellt, sondern mu{fß
1n eınem mühsamen Proze(ßß eiıner gemeınsamen „Unterscheidung der Geılster“

gefunden werden. Daher darf eın leitendes Lehramt nıcht das Ergebnis vorherbe-
stimmen wollen, mufß( jedoch 1n diesem Vorgang Zeichen und Werkzeug der
Einmütigkeıit se1n. Um dıe Aufgabe dieses Vermiuttelns erfüllen können, annn
das zuständıge Amt 1aber nıcht LLUT eiıne Stimme anderen haben, sondern mu{fß
eın Gegengewicht ZUT: Meınung der Mehrheıt und der einzelnen darstellen, sıch
mıt ıhnen auf eın Ergebnıis einıgen, das alle mı1t ıhrem (Gewı1ssen vereinbaren
können, auch WE S1€e 65 nıcht tür das bestmögliche halten *2.

Daher o1bt CS ber dıe chriuft un eıne als weitergegebene Lehre verstandene
Iradıtion hınaus och die Überlieferung 1mM tieferen Sınn: das Weiterwirken der
VO Jesus 1ın Gang geSseELIZICN Praxıs 1n der Kırche. Wo sıch diese ereıgnet, 1St s1e die

prıimare Quelle ständıger gemeinsamer Vergewisserung (1m einmütıgen (GGewı1ssen:

vgl Apg Z 46; 4, 52) ber dıe christliche Orthopraxıe und damıt zugleich (und
notwendıg, dıe Einmütigkeıt 1im Glauben tinden und bewahren) ber dıe
Orthodoxıe als reflektierte Orthoprazxıe. Hıer 1St die Antwort auf dıe Ende des
7zweıten Abschnuitts offengebliebene rage finden, Oraus enn letztlich die
Wahrheıt des Glaubens nötigenfalls 1n verbesserter orm erkennen 1St, wenn

weder Schrift och Tradıtion (ım Sınn kirchlicher Lehre) eine absolute Norm se1n
können, weıl beide „Quellen“ lkritisch hinterfragbar bleiben. Idiese haben nıcht
blo{fß 1n (SOft denselben etzten Ursprung, sondern sınd auch auf menschlicher
Ebene 1n einem gemeinsamen Grund verwurzelt, eben 1n der praktischen
Vollzugsgewißheıt der Gläubigen mIıt ihrer schöpferischen Kraft, 1in der (sottes
Geilst Werk 1St WwW1e€ auf dem Apostelkonzil (vgl. Apg 13 28) uch der 1m
Artikel 12 der Kirchenkonstitution des Konzıils Berutung aut Joh 2 2627

„Glaubenssinn” der Gläubigen (D wırd 1in der Praxıs wirksam.
1)a tauchen dıe Fragen auf, die eventuell eiıne Verbesserung bısheriger Posıtionen

nöt1g machen, können die Zeichen der e1ıt 1im konkreten Glaubensleben ın der
Welt richtig gedeutet und dıe nötıgen Antworten gefunden werden.

Damıt kommt auch ZAMT: Geltung, da{fß 1m Sınn Jesu das Schwergewicht nıcht auf
der Wahrheıit der Lehre lıegt, sondern aut der Wahrheıit der Praxıs (vgl. Mrt VE 210
Das entscheidende Kriterium für die legıtıme Verwendung des Begritts „Kırche“
besteht daher ach dem Neuen Testament 1n der gelebten Gemeinschaft des
Glaubens und der Liebe Was nutzten letztlich die Wahrheıt über das
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Bischofsamt und die Eucharistie SOWI1E deren Gültigkeıit, die Liebe 7zuelnan-
der tehlte, dıe das Kennzeichen der Christen se1n soll (vgl. Joh 5 35); und die
Feier der Fucharistie den Feiernden A DE Gericht würde (vgl. Kor 11, 17-34)?
Diese yläubige Commun1o0 o1bt 6® auch außerhalb der katholischen Kirche, und S1Ce
\a dort manchmal orößer se1n als 1n ıhr. Und diese Liebe hıltt auch ZAT: besseren
Erkenntnis un: tührt ZuUur Eınheit, enn 1n sachgemäfßer Weiterführung des
bekannten Wortes VO Anto1ine de Saınt-Exupery 33 ‘1a sıeht 1Ur mI1t dem
Herzen gut
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